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Was ist Asyl?



01. Was ist Asyl? Anzahl der Asylanträge von 2015 bis 2025

⇨ Asyl: Heim/ Unterkunft (griech.)

Mögliche Gründe für Asyl:
Verfolgung durch den Staat aufgrund von

politischer Meinung
Rasse (Begriff Genfer Flüchtlingskonvention)
Religion
Nationalität
Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen 
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Statista.de: Anzahl Asylanträge

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/76095/umfrage/asylantraege-insgesamt-in-deutschland-seit-1995/%20


02. Rechtliche Grundlagen

Genfer Flüchtlingskonvention
Dublin-III-Verordnung

Artikel 16a GG
Asylgesetz



Genfer Flüchtlingskonvention
Video Was ist die Genfer Flüchtlingskonention

Video Wofür braucht es sie heute 

https://youtu.be/2pgeJQPcRBg?si=zB4RzCKIfTtfMDEc
https://youtu.be/2pgeJQPcRBg?si=zB4RzCKIfTtfMDEc


EU-Recht: Dublin-III-Verordnung
Verabschiedet am 29.06.2013
Bestimmt die Zuständigkeit der
Mitgliedstaaten für einen Asylantrag

      ⇨ immer nur ein Staat ist zuständig, um
Mehrfachanträge zu vermeiden
      ⇨i.d.R. immer der erste EU-Staat, den eine
Person betreten hat

Erst-Einreiseland-Prinzip
Familienzusammenführung wird priorisiert

Kritik an Dublin-III:
belastet v.a. die Länder der EU-
Außengrenzen
wenig Einfluss darauf, wo ihr
Verfahren läuft
langanhaltende Unsicherheit
durch verlängerte Verfahren 



Deutsches Grundgesetz (Artikel 16a GG)
Abs.1: Politisch Verfolgte genießen Asylrecht
⇨ Menschen, die aufgrund von Religion, politischer Meinung, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer
bestimmten sozialen Gruppe oder Weltanschauung verfolgt werden
Einschränkung: 

Drittstaatenregelung (Abs.2 und 3)



Regelt den Ablauf und die Details des Asylverfahrens

Asylgesetz (AsylG)

⇨ Ablauf des Asylverfahrens (§§13, 14, 24)
⇨ Unterbringung und Verteilung (§§44, 47)
⇨ Rechte und Pflichten der Asylsuchenden (§§15, 48, 61)
⇨ Entscheidungsmöglichkeiten (§§3, 4, §60 AufenthG)
⇨ Folgen der Entscheidung (§§34, 38)
⇨ Besondere Verfahrensarten (§§ 29, 30, 71)
⇨ Besondere Schutzvorschriften (§14a)
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03. Ablauf des Asylverfahrens 



Ankunft und
Registrierung

Erstvertei lung
der

Asylsuchenden
(EASY)

Zuständige
Aufnahmeein-

richtungEASY-Verfahren

Ankunftsnachweis als erstes offizielles Dokument
Rechtsgrundlage: §46 Abs.2 AsylG
soll eine angemessene und gerechte Verteilung auf die Bundesländer nach einer festgelegten
Aufnahmequote sicherstellen
fungiert als zentrale Verteilungs- und Administrationsstelle
zuständige Aufnahmeeinrichtung ist für Versorgung und Unterkunft zuständig

Erstverteilung Asylbegehrende



EASY-Verfahren

berechnet jährlich die Aufnahmequote der Bundesländer
Zusammensetzung: ⅔ Steueraufkommen und ⅓
Bevölkerungszahl der Bundesländer

Königsteiner Schlüssel



Prüfung des 
Dublin-Verfahrens

Persönliche
Antragstel lung

Prüfung des
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Persönliche
Anhörung

Entscheidung
des

Bundesamtes 

Art.5 Dublin-III-VO: 
persönl. Gespräch zur Be-
stimmung der Zuständigkeit
und den Abschiebehindernissen

Übernahmeersuchen bei Zuständigkeit
eines anderen Staates (Übernahme 
innerhalb von 6 Monaten) 

Persönl. Anhörung: individuelle 
Fluchtgründe werden angehört

Entscheidung über
Asylantrag
⇨ vorliegen einer der
Schutzberechtigungen



Schutzformen für Geflüchtete 

Asyl
⇨ für politisch Verfolgte
⇨Ausgehend vom Staat

Flüchtlingsschutz
⇨Genfer Flüchtlingskonvention, Europäische 
     Menschenrechtskonvention und §3 AsylG
⇨greift auch bei Verfolgung durch 
    nichtstaatl. Akteur:innen 

Subsidiärer Schutz
⇨ §4 AsylG
⇨ wenn weder Asyl, noch Flüchtlingsschutz
     greift und ernsthafter Schaden droht
⇨ z.B. Todesstrafe, Folter, Bedrohung, etc.  Abschiebungsverbot

⇨ §60 Abs.5 und Abs.7 AufenthG
⇨ gilt wenn die Rückführung eine Verletzung
     der EMRK darstellt oder eine erhebliche 
     konkrete Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit
     besteht 

Duldung
⇨ vorübergehende Aussetzung der Abschiebung, 
     wenn Ausreise aus rechtl. oder tatsächl. Gründen
     nicht möglich ist 



Rechtsmittel
gegen die

Entscheidung

Ausgang des
AsylvrfahrensMögliche Rechtsmittel

Ausgang des Asylverfahrens
Instanzen:

1.Klage beim VG
2.Berufung beim OVG/ VGH
3.Revision beim BVerwG
4.Verfassungsbeschwerde beim BVerfG
⇨ EuGH auch während Prozess möglich
⇨EGMR als letzte Instanz

Ausgang eines Asylverfahrens:
⇨ Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
⇨Widerrufs-/ Rücknahmeverfahren
⇨ Aufenthaltsbeendigung
⇨Einreise-/ Aufenthaltsverbote



These:
Das Asylverfahren ist zu
bürokratisch und schwer

verständlich für
Schutzsuchende.



04. Rolle der Sozialen Arbeit
⇨ Unterstützung bei der Orientierung und Information
⇨ Begleitung im Verfahren
⇨ Psychosoziale Unterstützung
⇨ Vermittlung und Interessenvertretung
⇨ Integration und Perspektivenentwicklung
⇨ Schutz besonderer Gruppen



05. Zusammenfassung
     Fazit

Wichtigste Rechtsgrundlagen für das Asylverfahren:
       ⇨ Genfer Flüchtslingskonvention, Dublin-III-Verordnung, Art.16a GG, AsylG

Verteilung der Asylbewerber:innen durch EASY-Verfahren
verschiedene Schutzformen: Flüchtlingsschutz, Asylberechtigung, subsidiärer Schutz,
Abschiebeverbot, Duldung
Soziale Arbeit dient als Schnittstelle zwischen Behörden, Geflüchteten und Gesellschaft



Unsere Reflexion



Sollte Deutschland mehr oder weniger
Menschen Asyl gewähren und warum?

Was müsste sich eurer Meinung nach am
aktuellen System ändern, damit es fairer

wird?
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